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 Veröffentlicht am 01.02.2000

Norm

UrhG §74

Rechtssatz

Es bestehen keine Bedenken, die Standbilder (anders als rein computererzeugte Werke) unter dem Gesichtspunkt

eines menschlichen Scha ensakts dem Leistungsschutzrecht des § 74 UrhG zu unterstellen, sind sie doch immer noch

Werke, bei deren Erscha ung Computer nur als Hilfsmittel eingesetzt werden, der Mensch hingegen die Maschine

lenkt und dirigiert und somit gestalterisch tätig ist.
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